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Allgemeine Verkaufsbedingungen der Firmen 
 
Schrag Kantprofile GmbH, Hilchenbach  
Schrag Kantprofile GmbH, Niederlassung Kirchardt  
Schrag Kantprofile GmbH, Niederlassung Seevetal 
Schrag Kantprofile GmbH, Niederlassung Krostitz 
Schrag Fassaden GmbH, Chemnitz 
Schrag Fassaden GmbH, Niederlassung Leipzig 
Schrag Fassaden GmbH, Niederlassung Netphen 
Schrag Bauklempnerei- u. Bedachungsartikel GmbH, Leipzig 
Schrag Bauklempnerei- u. Bedachungsartikel GmbH, Niederlassung Dresden  
 
 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich – Anwendbares Recht 
 
(1)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren  
  Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des  Bestellers erkennen wir nicht an, es 
  sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender  
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 
Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

 
(2)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller. 
 
(3)  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Haager Konventionen vom 01.07.1964  

betreffend einheitliche Gesetze über den internationalen Kauf und das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Kauf beweglicher 
Sachen finden keine Anwendung.  

 
 

§ 2 Preise – Zahlungsbedingungen – Aufrechnung – Zurückbehaltungsrechte 
 
(1)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 

 "ab Werk", ausschließlich Verpackung. Verpackungskosten werden gesondert in Rechnung 
gestellt. 

 
(2)  Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen, sie wird in 

gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
 

(3)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 
Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 
Lohnarbeit ist sofort zahlbar ohne Abzug.  

 
(4)  Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 
 
 

§ 3 Gefahrenübergang 
 

(1)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" 
vereinbart. Die Versendung der Ware erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. 
 

(2)  Versandbereit gemeldete Ware ist unverzüglich vom Besteller zu übernehmen. Andernfalls 
sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des 
Bestellers zu lagern. 
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§ 4 Mängelgewährleistung 
 
(1)  Die Gewährleistungsfrist wird auf ein Jahr beschränkt. 

 
(2)  Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete Ware ist auf 

Verlangen unverzüglich an uns zurückzusenden; wir übernehmen die Transportkosten, wenn 
die Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der Besteller diesen Verpflichtungen nicht nachkommt 
oder ohne unsere Zustimmung Änderungen an der bereits beanstandeten Ware vornimmt, 
verliert er etwaige Gewährleistungsansprüche. 
 

(3)  Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. 
 
 

§ 5 Haftung 
 
(1)  Soweit vorstehend nichts anderes bestimmt ist, haften wir und unsere Erfüllungs- und 

Verrichtungsgehilfen für Schadenersatzansprüche des Bestellers wie folgt:  
a. Die Haftung für Personenschäden richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 b. Die Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.  
  Der Haftungsausschluss unter b. gilt nicht, soweit bei Schäden an privat genutzten Sachen 

nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 
oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten für vertragstypisch vorhersehbare Schäden 
zwingend gehaftet wird. 

 
(2)  Vertragswesentliche Pflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Besteller vertrauen durfte.  

 
(3)  Für leicht fahrlässig verursachte Verzögerungsschäden ist unsere Haftung auf den 

typischerweise vorhersehbaren Schaden, maximal jedoch 5% des in dem betroffenen Vertrag 
vereinbarten Gesamtpreis beschränkt. Dies gilt nicht, sofern ein Fixgeschäft vereinbart worden 
ist. 
 

(4)  Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze gelten entsprechend auch für eine Begrenzung 
der Ersatzpflicht für vergebliche Aufwendungen (§ 284 BGB). 
 

 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 

 
(1)  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Bezahlung unserer 

sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung vor. Bei vertragswidrigem Verhalten 
des Bestellers, insbesondere bei vollständigem oder teilweisem Zahlungsverzug, sind wir 
berechtigt, die Kaufsache sofort  zurückzunehmen. Ebenso können die Rechte aus dem 
Eigentumsvorbehalt sofort geltend gemacht werden. Entsprechendes gilt bei einer sonstigen 
wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestellers. In der 
Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir 
hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren 
Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Bestellers - abzüglich 
angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 
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(2)  Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen. Er tritt uns Sicherung halber jedoch bereits mit Abschluss des Vertrages zwischen 
ihm und uns alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich MwSt.) 
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 
weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass 
der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
 

(3)  Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt 
gelieferte Kaufsache. 
 

(4)  Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 
ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen. Wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. 

 
(5)  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit 

freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. Bei 
der Wahl der freizugebenden Sicherheit werden wir die berechtigten Interessen des Bestellers 
berücksichtigen. 
 

 
§ 7 Gerichtsstand – Erfüllungsort 

 
(1)     Sofern der Besteller Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist, wird – auch  
  für Scheck und Wechselverfahren - die örtliche Zuständigkeit des Amts- und Landgerichts 
  Siegen vereinbart. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an dem Geschäftssitz  
  unserer Niederlassungen oder seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.  
 
(2)    Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Sitz der  

 Niederlassung, mit der der Vertrag geschlossen worden ist. 
 
 
 
 
 

 
03. November 2021  


